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BETRIFFT Ursprüngliche Motion Brigitte Röösli, SP, und Mitunterzeichnende,  

betreffend Zeitgemässe Palliative-Care im APZB 
 

Gewandeltes Postulat Brigitte Röösli, SP, und Mitunterzeichnende, betreffend  
Palliativ-Care und deren Finanzierung in den Alters- und Pflegeinstitutionen auf Stadt-
gebiet 
 

 

 
DER GROSSE GEMEINDERAT 

NACH UMWANDLUNG DER MOTION IN EIN POSTULAT DURCH DIE URHEBERIN 
IM RAHMEN DER ÜBERWEISUNGSDEBATTE 

BESCHLIESST: 
 

1. Der Grosse Gemeinderar überweist dem Stadtrat den gestützt auf Art. 65 Abs. 1 GeschO GGR zum Postu-
lat umgewandelten Vorstoss mit nachstehendem Prüfauftrag zur Berichterstattung: 

Der Stadtrat Illnau-Effretikon wird eingeladen zu prüfen, inwiefern in sämtlichen Alters- und Pflegeinstituti-
onen auf Stadtgebiet eine zeitgemässe Palliativ–Care und deren Finanzierung sichergestellt und geregelt 
werden kann. 

2. Der Stadtrat hat dem Grossen Gemeinderat Bericht und Antrag in Anwendung von Art. 66 Abs. 1 GeschO 
GGR innert Jahresfrist, spätestens bis 4. Februar 2022, zu unterbreiten.  

3. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum ausgeschlossen. 

4. Gegen diesen Beschluss kann gestützt auf § 21a f. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) wegen 
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 
71, 8330 Pfäffikon, erhoben werden. 

5. Im Übrigen kann gegen diesen Beschluss gestützt auf § 19 ff. VRG wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger 
oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes oder Unangemessenheit der angefochtenen Anord-
nung innert 30 Tagen ab Publikation beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. 

6. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Abteilung Gesellschaft 
b. Abteilung Präsidiales (Geschäftsakten) 

 

 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 
  

Daniel Huber  Marco Steiner 
Ratspräsident  Ratssekretär 
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